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In den Konzentrationslagern waren die Häftlinge 
– je nach Kategorisierung durch die Lagerverwal-
tung – unterschiedlich behandelt worden bis hin 
zu divergierenden Überlebenswahrscheinlichkei-
ten. Nach der ersehnten Befreiung sahen sie sich 
erneut den Folgen dieser Kategorisierungen ausge-
setzt, entschieden diese doch über die Möglichkeit 

und Wahrscheinlichkeit, von den österreichischen 
Nachkriegsbehörden als Opfer des Nationalsozialis-
mus anerkannt zu werden bzw. Zugang zu materieller 
Fürsorge oder Entschädigungszahlungen zu erhalten 

– so wie auch bei Opfern anderer Verfolgungsmaßnah-
men nationalsozialistische Stigmatisierungen lange 
weiterwirkten. 

Nach der Befreiung vom nationalsozialistischen Re-
gime standen für Politik und Bevölkerung vorwiegend 
wirtschaftliche Probleme, aber auch Fragen nach dem 
Umgang mit den mehr als 500.000 ehemaligen Nati-
onalsozialisten und die Kooperation mit den Besat-
zungsmächten im Vordergrund. Die vergleichsweise 
geringe Zahl überlebender Opfer des NS-Regimes 
spielte im politischen Diskurs hingegen so gut wie kei-
ne Rolle, ausgenommen die ehemaligen Widerstands-
kämpfer*innen, denen außenpolitische Bedeutung 

beigemessen wurde. Hatten doch die Alliierten 1943 in 
der Deklaration von Moskau die weitere Behandlung 
Österreichs nach seiner Befreiung von der Leistung 
eines eigenen Beitrags zu dieser Befreiung abhängig 
gemacht. Dieser Beitrag konnte nur im Widerstand 
von Österreicher*innen gegen den Nationalsozialis-
mus bestehen.

Dementsprechend fanden für wenige Wochen bis 
in den Sommer 1945 die Widerstandskämpfer*innen 
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gegen das NS-Regime öffentliche Beachtung. Der 
Versuch, diese Frauen und Männer zu Identifikations-
figuren des neuen Österreich zu stilisieren, scheiterte 
jedoch kläglich. Die Bevölkerung mit der großen Zahl 
an Mitläufer*innen, Sympathisant*innen oder ein-

fach Gleichgültigen war nicht bereit, diesen Schritt 
mitzugehen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des  
Weiterwirkens nationalsozialistischer Ideologie und 
Propaganda. Diese konnte nicht binnen weniger Wo-
chen abgeschüttelt werden.

Aber auch Widerstand selbst wurde über viele Jah-
re hinweg in der für die Überlebenden zentralen Op-
ferfürsorgegesetzgebung sehr eng und im Sinne der 
politisch organisierten Opferverbände definiert. Um 
als Widerstand anerkannt zu werden, mussten oppo-
sitionelle Handlungen aus (partei)politischen Motiven 
erfolgt sein. Hilfeleistung für Verfolgte, Kriegsgefan-
gene oder Partisanen wurde von den Behörden aus-

schließlich dann akzeptiert, wenn der/die Betreffende 
politische Motive vor allem über Mitgliedschaften bei 
einer politischen Vereinigung nachweisen konnte. 
Mitmenschlichkeit alleine galt nicht als widerständig 
ebenso wenig wie kritische Äußerungen gegenüber 
dem Regime oder eine Ablehnung des Militärdienstes 
aus zum Beispiel religiösen Motiven.

Das NS-Regime hatte bestehende Vorbehalte und 
Stigmatisierungen gegen einzelne Bevölkerungs-
gruppen aufgegriffen und oft auch zu tödlicher 
Konsequenz eskaliert. Solche Vorurteilsstrukturen 
bestanden nach 1945 weiter, weder Politik noch 
Gesellschaft waren bereit, den Unrechtscharakter 
nationalsozialistischer Verfolgung beispielsweise auf-
grund sexueller Orientierung oder wegen angeblich 

„asozialen“ Verhaltens als solchen wahrzunehmen. 

Mussten die politischen Parteien auf die aus ihren 
Reihen kommenden Widerstandskämpfer*innen zu-

mindest Rücksicht nehmen und verfügten die jüdi-
schen Opfer über Unterstützung der Westalliierten, 
vor allem der USA, und internationaler jüdischer Or-
ganisationen, so entbehrten andere Opfergruppen 
jeglicher Lobby, die ihre Interessen mit Nachdruck 
vertreten hätte. 

Seit den 1990er Jahren brachten historische For-
schungen ebenso wie darauf aufbauende politische 
Bestrebungen neue Beachtung dieses Problems, was  
schließlich in eine Anerkennung dieser Gruppen rund 
um die Jahrtausendwende mündete.

Von der US-Besatzungsmacht in ihrer Zone durch-
geführte sozialwissenschaftliche Erhebungen zeigten 
ein beträchtliches Ausmaß antisemitischer Kontinui-
tät über die Befreiung hinaus. Dieser Antisemitismus 
beeinflusste auch die Debatten zu Entschädigungs-
fragen. Überlebende Jüdinnen und Juden blieben bis 
Anfang 1946 von jeglicher öffentlicher Hilfeleistung 
ausgeschlossen, bis sie dann in die mehr als beschei-
denen Leistungen der überparteilichen Hilfsorgani-
sation „Volkssolidarität“ einbezogen wurden. Mit der 
Neufassung des Opferfürsorgegesetzes 1947 fanden 
dann Verfolgungsopfer Berücksichtigung, allerdings 
nur sozusagen als Opfer zweiter Klasse. Denn sie 
konnten nicht zum Nachweis des österreichischen 
Kampfes gegen den Nationalsozialismus herangezo-
gen werden. Erst mit weiteren Novellen 1948 und 1949 

wurde jenen durch die Verfolgung besonders schwer 
und stärker als die Männer und Frauen des Widerstan-
des gesundheitlich beeinträchtigten Jüdinnen und 
Juden auch fortlaufende Rentenleistungen zugestan-
den. Ab 1962 folgten Pauschalentschädigungen für 
Einkommens- und Ausbildungsschäden. 

Abgesehen von einzelnen Entschädigungsleistun-
gen blieben alle jene überlebenden jüdischen Opfer, 
die geflohen waren und die Staatsbürgerschaft ihres 
Zufluchtslandes angenommen hatten, von zahlrei-
chen Leistungen nach dem Opferfürsorgegesetz, ins-
besondere Rentenzahlungen, bis 2001 ausgeschlossen. 
Insbesondere internationale Diskurse sowie jene zur 
Mitverantwortung von Österreicher*innen an NS-Ver-
brechen hatten ein Umdenken bewirkt.

(Partei-)Politischer Widerstand

Opfer außerhalb des öffentlichen Bewusstseins – „vergessene“ Opfer

Überlebende Jüdinnen und Juden
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Zahlreichen oppositionellen Handlungen im Be-
reich der Deutschen Wehrmacht blieb lange Zeit die 
Akzeptanz als Widerstand versagt. Selbst die katho-
lische Kirche verwehrte dem aus tiefer Religiosität 
handelnden, 2007 schließlich selig gesprochenen 
Franz Jägerstätter 1947 die Anerkennung mit der Be-
gründung, er könne nicht als „Held“ geehrt werden, 
wenn doch noch so viele Menschen um gefallene Sol-
daten trauerten. Diese Grundstimmung ebenso wie 
die ab den 1950er Jahren von Veteranen- und Kame-
radschaftsverbänden dominierte Erinnerungskultur 

stand der Anerkennung von Wehrdienstverweigerung 
und Desertion als Handlungen des antinationalsozi-
alistischen Widerstandes entgegen. 

Erst Forschungen und öffentliche Diskussionen zu 
Verbrechen der Deutschen Wehrmacht brachten Be-
wegung in den Diskurs. Von der Politik beauftragte 
Untersuchungen zu Desertion und Opfern der Mili-
tärjustiz führten letztlich 2005 bzw. in letzter Kon-
sequenz 2009 zur Anerkennung und vollständigen 
Rehabilitierung dieser Widerstandskämpfer.

1942 wurden beinahe 1000 Angehörige der slowe-
nischen Volksgruppe aus Kärnten in Anhaltelager 
des „Altreichs“ deportiert. Nach ihrer Rückkehr 1945 
standen sie vor beträchtlichen Schwierigkeiten, ihre 
ehemaligen Häuser und Bauernhöfe wieder zurück-
zuerhalten. Der Aufenthalt in den Aussiedlungslagern 

wurde zwar ab 1962 als „Freiheitsbeschränkung“ mit 
der Möglichkeit zum Erhalt geringer Entschädigungs-
zahlungen bewertet, allerdings erst ab 1988 galten 
diese Jahre als Haft und damit als begründend für 
allfällige Rentenleistungen.

Roma und Sinti wurden aus rassistischen Gründen 
verfolgt. Diskriminierung und vor allem Verhaftun-
gen fanden häufig unter dem Vorwand der Bekämp-
fung sozial unangepasster Lebensführung statt. 

Nach der Befreiung sahen sich die wenigen Überle-
benden – rund 90 Prozent der in Österreich lebenden 
Roma und Sinti wurden ermordet – großen Schwie-
rigkeiten gegenüber. Als soziale Randgruppe standen 
ihnen die Behörden ablehnend gegenüber, Gesund-
heitsschäden aufgrund medizinischer Experimente 

und Zwangssterilisierungen wurden im Rahmen 
des Opferfürsorgegesetzes bis 2005 nicht anerkannt. 
Ehemalige Häftlinge der Konzentrationslager konn-
ten unter bestimmten Bedingungen auf Anerkennung 
und Rentenleistungen hoffen. Die große Gruppe der 
ehemaligen Insassen der Anhaltelager wie jenes im 
burgenländischen Lackenbach blieb davon allerdings 
ausgeschlossen. Erst 1988 wurde die Zuerkennung 
von Renten auch an diese Gruppe Überlebender er-
möglicht. 

Zu den sogenannten „vergessenen“ Opfern, ein in 
der Bundesrepublik Deutschland geprägter Begriff, 
zählten jene Menschen, die als angeblich „asozial“, 
also wegen eines von NS-Vorstellungen abweichen-
den Verhaltens, aufgrund einer Krankheit bzw. Be-
einträchtigung oder ihrer sexuellen Orientierung vom 
NS-Regime verfolgt worden waren. Sie alle fanden 
erst auf Basis zeitgeschichtlicher Forschungen und 
darauf aufbauender politischer Initiativen Anerken-
nung als Opfer des NS-Regimes und erhielten damit 

auch Zugang zu Fürsorge- bzw. Entschädigungszah-
lungen – eine späte Würdigung ihres Leidens. Ihnen 
allen standen Vorurteilskontinuitäten gegenüber, die 
vor das NS-Regime zurück- und über sein Ende hin-
ausreichten. 

Da Homosexualität auch zwischen erwachsenen 
Männern bis 1971 und weiterer Liberalisierung 1974 in 
Österreich strafbar war, konnten die ehemals Verfolg-
ten um keine Anerkennung nach Opferfürsorgegesetz 

Der nicht anerkannte militärische Widerstand - Opfer der NS-Militärjustiz

Der spezielle Fall der 1942 ausgesiedelten Kärntner Slowen*innen

Die österreichischen Roma – rassistisch verfolgt,
trotzdem lange nicht vollständig anerkannt

Lange „vergessene“ Opfer – angeblich „Asoziale“, Opfer
 der NS-Medizinverbrechen, Homosexuelle
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ansuchen. Auch nach der Änderung des Strafgesetzes 
blieben sie bis nach der Jahrtausendwende ausge-
schlossen, die Behörden verwiesen auf die Fortdauer 
der Strafbarkeit nach 1945.

Eine Verfolgung als angeblich „asozial“ wurde sehr 
verschieden begründet. Dies konnte verhaltensauf-
fällige Kinder ebenso treffen wie unangepasste Ju-
gendliche, Kleinkriminelle, Frauen mit angeblich 

„unsittlichem“ Lebenswandel, Alkoholiker. Eine bin-
dende Definition, wer als „asozial“ gelte, wurde im 
NS-Regime nie vorgelegt. Betroffene wurden in Kon-
zentrationslagern, „Jugendschutzlagern“, Arbeitsla-
gern interniert, zwangssterilisiert. Kinder wurden 
beispielsweise in Wien in die Fürsorgeanstalt und 
Kinderfachabteilung des Otto-Wagner-Spitals „Am 
Spiegelgrund“ eingewiesen, wo sie Folter und Mord 
ausgesetzt waren. Die Überlebenden hatten nach 1945 
Jahrzehnte hindurch keine Möglichkeit, als Opfer an-
erkannt zu werden.

Ebenso erging es jenen Menschen, die aufgrund 
einer psychischen oder auch körperlichen Beeinträch-
tigung im Rahmen der NS-Medizinverbrechen medi-
zinischen Experimenten ausgesetzt und vor allem 
zwangssterilisiert worden waren. Selbst als die zeit-
geschichtliche Forschung begonnen hatte, ihre Verfol-
gungsgeschichte aufzuarbeiten und die zuständigen 
Behörden mit den Ergebnissen konfrontierte, änderte 
sich an dieser Sachlage nichts. Hinterbliebenen der im 
Rahmen der sogenannten „Euthanasie“ Ermordeten, 
wurde gleichfalls jede Anerkennung verwehrt.

Erst der 1995 gegründete Nationalfonds der Repub-
lik Österreich sah erstmals Pauschalentschädigungen 
für diese drei Opfergruppen vor. Seit 2005 sind sie 
auch ausdrücklich als Opfergruppen im Opferfürsor-
gegesetz genannt.

Brigittte Bailer(-Galanda), Sozialwissenschaf-
terin und Historikerin, ehemalige Leiterin des 
Dokumentationsarchivs des österreichischen 
Widerstandes (DÖW), Lehrende am Institut 
für Zeitgeschichte, Universität Wien.

Als solche wurden Menschen mit mehrfachen Vor-
strafen auch wegen Bagatelldelikten in Konzentrati-
onslagern inhaftiert. Erst 2024 wurde die Möglichkeit 
ihrer Anerkennung als NS-Opfer geschaffen. Auch 

wenn von den Betroffenen kaum mehr jemand am 
Leben ist, bedeutet dies nicht zuletzt für die Familien 
dieser ehemaligen Häftlinge Genugtuung.

Die Reihenfolge der im Laufe der Jahrzehnte ins 
Gesetz aufgenommenen Opfergruppen entspricht 
in etwa deren gesellschaftlicher Akzeptanz bzw. der 
Entwicklung des gesellschaftlich-politischen Be-
wusstseins zur NS-Zeit. Hierzu trugen historische 

Forschungen ebenso bei wie politische Debatten, in-
ternationale Entwicklungen, neue Zugänglichkeiten 
bis dahin verschlossener Archive und die Möglichkeit 
mancher Betroffener, sich später, aber doch auch zu 
eigenen Interessensgruppen zusammenzuschließen.

Die genannten Gruppen von NS-Opfern wären noch 
um einen Graubereich der Opfer der nationalsozialisti-
schen Unrechtsjustiz zu ergänzen, die beispielsweise 

einen Paketdiebstahl mit dem Tode bestrafte. Diese 
bleiben bis zur Gegenwart nicht anerkannt.

Die angeblichen „Berufsverbrecher“

Schlussbemerkung
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